
  P:\1PL\AUFTRÄGE\B6\B6_086\Verfahren\Trägerbeteiligung_§ 4_Abs_2\20200220_Beschlüsse_TöB_PB60086-P.docx / 20.02.2020 

Stadt Groß-Umstadt 
 
Bebauungsplan „Buschweg“ 
  

Seite 1 von 39 

 

Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der  Behörden gemäß § 4 (2) sowie der anerkannten  
Naturschutzvereinigungen i.V.m. 13b BauGB:  
 

 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sowie der anerkannten Naturschutzvereinigungen 
erfolgte mit Schreiben vom 26.02.2019 und der Bitte um Stellungnahme innerhalb eines Monats. 
 
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung dargelegt: 
 
 

A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 07.03.2019) 
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn (Schreiben vom 27.02.2019) 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus (E-Mail vom 05.03.2019) 
o Wasserverband Gersprenzgebiet, Erbach (Schreiben vom 26.02.2019) 
o Amprion GmbH, Dortmund (E-Mail vom 08.03.2019) 
o Open Grid Europe GmbH, Essen (E-Mail vom 11.03.2019) 
o PLEdoc GmbH, Essen (E-Mail vom 11.03.2019) 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim (Schreiben vom 13.03.2019) 

 
 
 

B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen  
o Landrat des Landkreises DA-DI, Darmstadt 
o Evang. Kirchenverwaltung, Darmstadt 
o Bischöfliches Ordinariat, Mainz 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel 
o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden 
o Magistrat Stadt Dieburg, Dieburg. 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

1 Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Michelstadt Stellungnahme vom 19.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.1 
Erläuterung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2018 die Anord-
nung der Umlegung für das Gebiet „Buschweg“ beschlossen. Als Umlegungsstelle 
wird der Magistrat eingesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Empfehlung des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim mit Blick auf die im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen und in Privateigentum befindli-
chen Grundstücke eine Baulandumlegung nach BauGB durchzuführen, wird zur 
Kenntnis genommen. Die Stadtverordnetenversammlung hat diesbezüglich bereits in 
ihrer Sitzung am 27.09.2018 die Anordnung einer Umlegung für das Bebauungsplan-
gebiet „Buschweg“ beschlossen. 
 
 
Zu 1.2 
Erläuterung: 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes und vor dem Hintergrund des vorge-
legten städtebaulichen Konzeptes entfällt der bislang landwirtschaftlich genutzte und 
asphaltierte landwirtschaftliche Weg. Um dennoch die Möglichkeit zu eröffnen, die 
verbleibenden und weiterhin als Ackerflächen genutzten Teilflächen der in Anspruch 
genommenen Flurstücke zu bewirtschaften, wird entlang der Nord- und Ostgrenze 
im Bebauungsplanentwurf eine „Fläche für die Landwirtschaft - Weg“ mit einer Breite 
von 4 m festgesetzt. Zwar befindet sich ca. 100 m weiter nördlich die vonseiten des 
Amtes für Bodenmanagement Heppenheim angesprochene Wegeparzelle, jedoch 
wird durch die vorliegende Planung sichergestellt, dass bei entsprechendem Bedarf 
neben einer Zufahrtsmöglichkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge entlang des Plan-
gebietes diese Flächen auch als Wendeflächen genutzt werden können. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim, die Wegefläche für 
die Landwirtschaft entfallen zu lassen, da im Norden der betroffenen Ackerflächen 
bereits eine Wegefläche zur Erschließung der Flurstücke vorhanden ist, wird zur 
Kenntnis genommen. An der planungsrechtlichen Schaffung einer 4 m breiten „Flä-
che für die Landwirtschaft - Weg“ entlang der nördlichen und östlichen Grenze wird 
jedoch festgehalten, um neben einer besseren Erschließung auch eine bessere die 
Bewirtschaftung der verbleibenden Ackerflächen zu ermöglichen bzw. zu erreichen. 
 

 
 

 
 
1.1 

 
1.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

2 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 27.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 2.1 
Erläuterung: 
Zur Berücksichtigung des vorliegenden städtebaulichen Konzeptes wurde zwischen-
zeitlich eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Dabei wurden insbesondere die 
sich durch die benachbarten Straßen Buschweg, L 3115 Groß-Umstädter Straße 
aber auch die weiter entfernt liegenden Straßenabschnitte der B 45 und der L 3115 
Semder Straße ergebenden Emissionen berücksichtigt. Als Ergebnis ist festzuhalten, 
dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete mit einem 
Tageswert von 55 dB(A) innerhalb der Baufenster um mindestens -3 dB(A) unter-
schritten werden. Die ermittelten Beurteilungspegel in der Nacht betragen zwischen 
39 und 44 dB(A). Entsprechend wird auch der Orientierungswert der DIN 18005 für 
allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) um mindestens -1 dB(A) unterschritten. Somit 
werden lt. vorliegender schalltechnischer Untersuchung die Orientierungswerte der 
DIN 18005 im gesamten Plangebiet in allen Geschossebenen eingehalten. 
Aufgrund der niedrigen Geräuscheinwirkungen im Plangebiet ist davon auszugehen, 
dass die geringen Anforderungen an den Schallschutz bereits durch die Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehalten werden.  
Die nach EnEV einzubauenden Ausbauteile, die die Anforderungen des Wärme-
schutzes erfüllen müssen, erfüllen demnach auch die Anforderungen an den Schall-
schutz.  
Entsprechend wird im vorliegenden Planentwurf von der Festsetzung aktiver oder 
passiver Schallschutzmaßnahmen abgesehen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
die schalltechnische Untersuchung belegt, dass der Beurteilungspegel am Tag für 
Außenwohnbereiche weniger als 64 dB(A) beträgt und entsprechende Maßnahmen 
zum Schutz der Außenwohnbereiche vor dem Verkehrslärm daher nicht für erforder-
lich erachtet werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen von Hessen Mobil, wonach gegen den Straßenbaulastträger von 
klassifizierten Straßen keine Ansprüche zur Durchführung von Schutzmaßnahmen 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestünden, werden zur Kenntnis genom-
men. Im Übrigen ist auf die Ergebnisse der schallschutztechnischen Untersuchung 
zu verweisen, die der Begründung als Anlage beigefügt wird. 
  

 
 

 
 
2.1 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 11.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 3.1 
Erläuterung: 
Lt. beigefügtem Kartenwerk verlaufen die Leitungen der Telekom Technik GmbH mit 
Ausnahme der jeweiligen Hausanschlüsse im Wesentlichen von der Groß-Umstädter 
Straße kommend innerhalb des Buschweges bis auf Höhe des Anwesens Busch-
weg 8 sowie der Lerchenstraße und dem Fasanenring bis zu den jeweiligen Anwe-
sen Lerchenstraße 1 bzw. Fasanenring 35. Eine direkte Betroffenheit von Telekom-
munikationslinien der Deutschen Telekom Technik GmbH durch die überplanten Flä-
chen ist zumindest lt. vorgelegtem Kartenwerk nicht zu entnehmen. Allerdings ist im 
Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes durchaus eine Betroffenheit 
zu attestieren. Entsprechend wird empfohlen, sich im Rahmen von Baumaßnahmen 
mit dem jeweiligen Versorgungsträger bezüglich der Erschließung und der Lage der 
vorhandenen Leitungen innerhalb des Baugebietes in Kenntnis zu setzen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, wonach sich im Plangebiet Te-
lekommunikationsleitungen der Telekom Technik GmbH befinden, wird zur Kenntnis 
genommen. Nach Prüfung des entsprechenden Kartenwerkes ist eine Betroffenheit 
vorhandener Telekommunikationslinien im Hinblick auf die durch den Bebauungs-
plan überplanten Flächen jedoch direkt nicht zu erkennen. Allerdings werden die 
Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH zum Anlass genommen, ei-
nen entsprechenden Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen, wonach sich die 
Bauausführenden vor Beginn der Baumaßnahmen bei der Deutschen Telekom 
Technik GmbH über die konkrete Lage und Verlauf der vorhandenen Leitungen ein-
weisen lassen. 
 
 
Zu 3.2 
Erläuterung: 
Die im Planentwurf geplanten Erschließungsstraßen weisen eine Breite von 7 m 
bzw. 8 m auf. Es wird davon ausgegangen, dass auch hier ausreichend Flächen zur 
Unterbringung der Telekommunikationslinien zur Verfügung stehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH in allen Straßen und Gehwegen 
geeignete und ausrechende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 
0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinie der Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorzusehen, wird für die Ausführungsplanung zur Kenntnis genom-
men. Ein Änderungsbedarf für die vorliegende Planung ergibt sich jedoch daraus 
nicht.  
 

 
 

 
 
3.1 

 
 
3.2 

 
 
3.3 

 
 
3.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 11.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 3.3 
Erläuterung: 
Mit Blick auf den geringen Straßenquerschnitt von 7 m bzw. 8 m und den noch nicht 
feststehenden Zufahrten und Zuwegungen zu den einzelnen Grundstücken wurde 
von der Festsetzung von Straßenbäumen innerhalb des zukünftigen Straßenraumes 
abgesehen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist dann zu prüfen, inwieweit ein-
zelne Baumpflanzungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche möglich sind. Al-
lerdings sind auch innerhalb der Privatgrundstücke Baumpflanzungen in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu den neu zu verlegenden Telekommunikationslinien möglich, 
sodass empfohlen wird, einen entsprechenden Hinweis auf das Merkblatt in den Be-
bauungsplan aufzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 wird zum Anlass genommen, 
in den Bebauungsplan einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. 
 
 
Zu 3.4 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH im Zusammenhang mit 
einer Koordinierung der Baumaßnahmen mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men anderer Leitungsträger sowie der Hinweis, dass die geplanten Verkehrswege 
nach Errichtung der Telekommunikations-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht 
mehr verändert werden, werden für die anstehende Ausführungsplanung zur Kennt-
nis genommen. Ein Änderungsbedarf des vorliegenden Bebauungsplanes ergibt sich 
daraus nicht. 
Ebenso zur Kenntnis genommen wird der Hinweis, dass für den Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und 
kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich sein muss. 
 
 
 

 
 

 
 
3.1 

 
 
3.2 

 
 
3.3 

 
 
3.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 11.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.5 
Erläuterung: 
Ein Erfordernis, Flächen mit Leitungsrecht im Rahmen der Erstellung des Bebau-
ungsplanes festzusetzen, wird nicht gesehen. Eine entsprechende Erschließung des 
Baugebietes kann durchaus innerhalb der bestehenden bzw. geplanten öffentlichen 
Verkehrsflächen erfolgen. Die Eintragung von beschränkten persönlichen Dienstbar-
keiten ist deshalb ggf. lediglich auf Privatgrundstücken erforderlich. Dies betrifft auch 
eine ggf. mögliche Aufstellung von oberirdischen Schaltflächen auf den privaten 
Grundstücken. 
 
Beschlussrechnung: 
Die Ausführungen der Deutschen Telekommunikation Technik GmbH bezüglich der 
Eintragung von Leitungsrecht bzw. einer beschränkten persönlichen Grunddienstbar-
keit im Grundbuch bedingen keine Änderung der Planung. Im Hinblick auf die beste-
henden bzw. geplanten öffentlichen Verkehrsflächen ist ausreichend Raum für die 
Verlegung der erforderlichen Telekommunikationslinien vorhanden. Bezüglich einer 
ggf. erforderlicher Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen bzw. der Eintra-
gung entsprechender privatrechtlicher Grunddienstbarkeiten für weitergehende Lei-
tungstrassen und Hausanschlüsse ist auf die Ebene der Ausführungsplanung bzw. 
der nachfolgenden Projektplanungen verwiesen werden. 
Ein Änderungserfordernis der vorliegenden Bauleitplanung ergibt sich in diesem Zu-
sammenhang jedoch nicht. 
 
 
 

 
 

 
3.4 

 
 
 
 
3.5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

3 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 11.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahme vom 01.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

Zu 4.1 
Erläuterung: 
Die Lage des Plangebietes innerhalb der Zone III B eines geplanten Wasserschutz-
gebietes bedingt keine Änderung der Planung, da die geplante Wohnnutzung bei Si-
cherstellung einer ordnungsgemäßen Ver- und Entsorgung i.d.R. lt. Musterschutzge-
bietsverordnung zulässig ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, auf die 
Lage des Plangebietes innerhalb der Zone III B eines geplanten Wasserschutzgebie-
tes zum Schutz der Brunnen I bis XIII des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk 
Dieburg sowie der Hinweis zur Beachtung der Musterschutzgebiet werden zum An-
lass genommen, einen entsprechendes Vermerk in den Bebauungsplan aufzuneh-
men. 
 
 
Zu 4.2 
Erläuterung: 
Laut vorliegendem Bodengutachten sind die Flächen des Baugebietes aufgrund der 
hier anstehenden Löß- und Lößlehmschichten für die Versickerung nenneswerter 
Mengen an Oberflächenwasser nicht geeignet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt – Dieburg zum 
Themenbereich Niederschlagswasser werden dahingehende aufgegriffen, als die Er-
kenntnisse aus dem Bodengutachten Eingang in die weitere Planung finden und das 
Gutachten selbst Anlage der Begründung wird. Festzustellen ist dabei u.a. dass die 
Flächen des Baugebietes aufgrund der hier anstehenden Löß- und Lößlehmschich-
ten für die Versickerung nenneswerter Mengen an Oberflächenwasser nicht geeignet 
sind. 
 
 
Zu 4.3 
Erläuterung: 
Inwieweit im Rahmen der einzelnen Gebäudeplanungen die Errichtung von Erdwär-
mesonden oder eine temporäre Förderung bzw. Ableitung von Grundwasser vorge-
sehen ist bzw. ggf. erforderlich wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Insoweit ist 
auf die Ebene der jeweiligen Ausführungsplanung zu verweisen. 
 
 
 

 
 

 
 
4.1 

 
 
4.3 

 
 
4.2 

4.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahme vom 01.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 4.3 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach 
für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser oder eine temporäre Förderung 
bzw. Ableitung von Grundwasser einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren 
Wasserbehörde bedarf und ebenso die Errichtung von Erdwärmesonden einer was-
serrechtlichen Erlaubnis erfordert, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen sowie der 
Hinweis, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wieder herzustellen. 
Diesbezüglich wird auf das bauaufsichtliche Verfahren verwiesen. 
 
 
 
Zu 4.4 
Erläuterung: 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf bereits dargelegt, liegen Er-
kenntnisse über Bodenverunreinigungen im Plangebiet derzeit nicht vor. Darüber 
hinaus beinhaltet der Bebauungsplanentwurf bereits eine Mitteilungspflicht bei Bo-
denbelastungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, zum 
Themenbereich „Schädliche Bodenverunreinigungen“ führen zu keiner Änderung der 
Planung, da zum einen, wie in der Begründung bereits dargelegt, Erkenntnisse über 
schädliche Bodenveränderungen bzw. Anhaltspunkte diesbezüglich nicht vorliegen 
und darüber hinaus der Bebauungsplanentwurf bereits eine Mitteilungspflicht bei Bo-
denbelastungen beinhaltet. 
 
 
Zu 4.5 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf beinhaltet bereits einen entsprechenden textlichen Hin-
weis, wonach der Bodenschutzbehörde mitzuteilen ist, wenn Materialien von über 
600 m³ auf oder in den Boden eingebracht werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach der Bodenschutzbehörde mitzuteilen ist, wenn Materialien von über 600 m³ auf 
oder in den Boden eingebracht werden, bedingen keiner Änderung der Planung, da 
ein entsprechender textlicher Hinweis bereits Bestandteil des Bebauungsplanentwur-
fes ist. 
 
 

 
 
4.1 

 
 
4.3 

4.4 

 
 
4.2 

 
4.5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahme vom 01.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 4.6 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, im 
Zusammenhang mit dem Verwerten von Bodenmaterial werden zum Anlass genom-
men, einen entsprechenden textlichen Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 
Zu 4.7 
Erläuterung: 
Das Plangebiet kann für zwei Stunden mit 48 m³/h versorgt werden ( = 800 l/min). 
Gemäß DVGW Arbeitsblatt W 405 dürfte die zur Verfügung stehende Löschwasser-
menge von 48 m³/h für die Mehrzahl der Bauvorhaben ausreichend sein.  
Im Bauantragsverfahren ist jeweils zu prüfen, ob die Voraussetzungen gem. DVGW- 
Arbeitsblatt W 405 erfüllt sind.  
In den Fällen in denen die Voraussetzungen zur Einstufung des Bauvorhabens in die 
im Arbeitsblatt gennannte Rubrik „kleine Gefahr der Brandausbreitung“ nicht gege-
ben sind so ist der Wasservorrat durch andere geeignete Maßnahmen wie z.B. 
Löschteich, Löschwasserbrunnen oder -behälter sicherzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach eine Löschwassermenge von 1.600 l/min. bei 2 Bar Fließdruck bereitzustellen 
ist, werden zur Kenntnis genommen. 
Die Erkenntnisse zur Löschwasserversorgung werden in der Begründung dargelegt. 
In den Bebauungsplan wird ein textlicher Hinweis zur Sicherstellung der Löschwas-
serversorgung ggf. über andere geeignete Maßnahmen wie bsp. Löschteich, Lösch-
wasserbrunnen oder -behälter aufgenommen. Der entsprechende Nachweis ist im 
Einzelfall und auf Bauantragsebene zu erbringen. 
 

 

 
4.6 

4.7 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahme vom 01.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu 4.8 
Erläuterung: 
Nach dem derzeitigen Konzeptentwurf ist eine zusätzliche Feuerwehrzufahrt im Be-
reich des Abknickens des Fasanenringes nicht möglich, da es hierzu an einer gradli-
nigen Zuwegung fehlt. Der bestehende Wegeabschnitt im Bereich Fasanenring ist 
zwar ca. 3m breit, durch die bestehenden Einfriedungen wird jedoch eine Befahrung 
mit größerem Feuerwehrfahrzeugen erschwert. Denkbar ist demgegenüber jedoch 
eine Zuwegung von der Groß-Umstädter Straße aus über den hier festgesetzten 
Fuß- und Radweg mit seiner Breite von ca. 4 m.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Kreisausschusses zur Schaffung einer weiteren Zufahrt für die 
Feuerwehr von dem abknickenden Fasanenring zur neuen Erschließungsstraße des 
Wohngebietes wird nicht aufgegriffen. Es fehlt hier an einer geradlinigen Zufahrts-
möglichkeit in ausreichender Breite. Diesbezüglich ist auf eine mögliche Zuwegung 
von der Groß-Umstädter Straße aus über den hier festgesetzten Fuß- und Radweg 
mit einer Breite von ca. 4 m zu verweisen.  
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13b BauGB mit An regungen oder Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahme vom 01.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 4.9 
Erläuterung: 
Vorgesehen ist die Errichtung bzw. Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereiches. 
Der vorliegende Vorentwurf der Ausbauplanung sieht vor, dass die Wohnwege mit 
der vorgesehenen Breite zwischen 7 m und 8 m eine Fahrbahn von 5 m bis 5,50 m 
aufweisen (inkl. Rinne) an die sich beiderseits Gehwege in einer Breite von 1 m bis 
1,50 m anschließen. Auf das klassische Trennprinzip und eine Abgrenzung der Geh-
wege mit Hochborden soll mit Blick auf das eher geringe Verkehrsaufkommen ver-
zichtet werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur 
vorgesehenen Ausführung der öffentlichen Verkehrsflächen im Mischprinzip führt zu 
keiner Änderung der Planung. Vorgesehen ist, die Ausweisung dieser Flächen als 
verkehrsberuhigter Bereich. Eine entsprechende Regelung ist jedoch Aufgabe der 
zuständigen Ordnungsbehörde.  
 
Zu 4.10 
Erläuterung: 
Eine grundlegende Entscheidung zu der Inanspruchnahme der überplanten Flächen 
für eine Wohnbauentwicklung wurde bereits mit der entsprechenden Darstellung auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes getroffen. Dieser stellt den überplanten Bereich 
als Wohnbaufläche, geplant dar. Ergänzend ist zu erläutern, dass es nach Auskunft 
der städtischen Verwaltung in Semd derzeit 10 Baulücken vorhanden sind, die sich 
jedoch alle in Privateigentum befinden. Auf der derzeit vorliegenden Bauplatzbewer-
berliste der Stadtverwaltung stehen seit Ankündigung über die Ausweisung eines 
Baugebietes in Semd 176 Bewerber. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme landwirtschaftlich hochwertiger Böden für 
das geplante Wohngebiet im Stadtteil Semd führen zu keiner Änderung der Planung. 
Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass auf Ebene der Flächennutzungsplanung im 
Rahmen der Abwägung auch unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
zugunsten einer Wohnbauflächendarstellung bereits generell entschieden worden 
ist. Des Weiteren zeigt sich mit Blick auf die aktuelle Nachfragesituation nach ent-
sprechenden Wohnbauflächen vor Ort, dass ein entsprechender Bedarf auch für den 
Stadtteil Semd gegeben ist, der sich aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit der in 
Semd noch vorhandenen Baulücken nur im Rahmen einer Neuausweisung decken 
lässt. Im Rahmen der Abwägung wird der Ausweisung von neuen Wohnbauflächen 
im Stadtteil Semd deshalb weiterhin Vorrang eingeräumt, gegenüber dem Interesse 
an einer Erhaltung der Ackerböden für die landwirtschaftliche Nutzung. 
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Zu 4.11 A 
Erläuterung: 
Der Planentwurf (Teilplan A) in der Fassung vom Januar 2020 überplant Flächen in 
einer Größenordnung von ca. 2,11 ha. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass der 
im Norden und Osten ebenfalls geplante neue landwirtschaftliche Weg ebenfalls ca. 
1.157 m² aufweist und die im Nordwesten geplante Grünfläche - Spielplatz mit 
1.285 m sowie die südlich davon vorgesehene Retentionsfläche mit 1.278 m² weitere 
Flächen in Anspruch nehmen.  
Entsprechend ist bei einem Ansatz der Bruttoneubauflächen ohne Retentions- und 
Spielplatzfläche und ohne die landwirtschaftlichen Wegefläche eine Größe von 
ca. 1,87 ha zu konstatieren.  
Eine Begrenzung auf die im Flächennutzungsplan festgelegte Größe von 1,68 ha, 
wie vonseiten des Kreisausschusses angeregt, ist jedenfalls nicht zwingend, sondern 
es bedarf im Rahmen der Planung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung einer 
Konkretisierung, die weitere erforderliche Flächen durchaus miteinschließt.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg bedin-
gen keine Änderungen der vorliegenden Planung.  
An der derzeit festgesetzten Baugebietsgröße im Stadtteil Semd von ca. 2,11 ha 
wird festgehalten, um einerseits der entsprechenden Nachfrage nach Wohnbauflä-
chen Rechnung zu tragen und andererseits gleichzeitig die im Zusammenhang der 
Planung sich ergebenden Anforderungen hinsichtlich einer geordneten Entsorgung, 
der Bereitstellung von öffentlichen Spielplatzflächen sowie nicht zuletzt auch den Be-
langen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen.  
Die neben den eigentlichen Bruttobaulandflächen mit einer Größenordnung von ca. 
1,87 ha ausgewiesenen Flächen sind erforderlich, um einerseits auch eine geord-
nete Entwässerung des Plangebietes durch die Ausweisung einer Retentionsfläche 
sicherzustellen. Darüber hinaus wird in Verbindung mit der geplanten Neubebauung 
auch der erforderliche Bedarf an öffentlichen Spielplatzflächen durch Ausweisung ei-
ner entsprechenden Fläche im Nordwesten Rechnung getragen.  
Nicht zuletzt werden die Belange der Landwirtschaft dahingehend berücksichtigt, als 
im Norden und Osten des Plangebietes eine landwirtschaftliche Fläche - Weg festge-
setzt wird, um hier eine Zuwegung bzw. eine Wendemöglichkeit für die weiter land-
wirtschaftlich genutzten Flächen zu erhalten.  
Trotz der flächenmäßigen Überschreitung ist eine Entwicklung des Bebauungspla-
nes aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
gegeben. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem vorliegenden Ver-
fahren um ein Verfahren gemäß § 13b BauGB handelt und somit entsprechend auch 
Außenbereichsflächen für Wohnbauzwecke unter den Voraussetzungen des § 13b 
BauGB im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in Anspruch ge-
nommen werden können.  
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Zu 4.11 B 
Erläuterung: 
Unter Zugrundelegung des städtebaulichen Konzeptes sowie der Festsetzungen aus 
dem Bebauungsplanentwurf ergeben sich bei Annahme von 1 Wohneinheit je Dop-
pelhaushälfte sowie einer Wohneinheit bei festgesetzten Einzelhäusern je festge-
setztem Vollgeschoss und unter Ansatz von einer Wohneinheit bei Geschosswoh-
nungsbauten je 100 m² Brutto-Wohnfläche wie im Falle des Gebietes 4 unter Zu-
grundelegung der Ausnutzung eines dritten Geschosses als Nicht-Vollgeschoss ins-
gesamt für das Plangebiet 57 bis 60 Wohneinheiten.  
Mit Blick auf die vorgenannte Bruttofläche von 1,87 ha ergibt sich somit im Dichte-
wert von 31 Wohnungen je ha.  
Da der Stadtteil Semd dem ländlichen Siedlungstyp zuzuordnen ist, gibt der Regio-
nalplan Südhessen 2010 hier Dichtewerte von 25 bis 40 Wohneinheiten je ha vor. 
Die städtebauliche Konzeption entspricht somit bezüglich der Dichtevorgaben den 
Aussagen des Regionalplanes Südhessen 2010.  
Eine weitere Verdichtung und Orientierung an den Obergrenzen, wie vonseiten des 
Kreisausschusses angeregt, ist mit Blick auf die ortstypische Bebauung, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung entlang des Fasanenringes 
städtebaulich nicht empfehlenswert. Zwar könnten durchaus z.B. durch die Zulässig-
keit einer größeren Zahl von Mehrfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten 
eine höhere Dichte innerhalb des Neubaugebietes erreicht werden; jedoch stellt dies 
mit Blick auf den ländlichen Charakter von Semd eine eher untypische Bebauung 
dar. Zudem ist zu konstatieren, dass auch gerade Einzelhäuser und Doppelhäuser 
nachgefragt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregung des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg führt zu 
keiner Änderung der Planung. Die vorliegende städtebauliche Konzeption ergibt bei 
Zugrundelegung einer Bruttofläche von 1,87 ha einen Durchschnittswert von 31 
Wohnungen je Hektar und entspricht somit den Vorgaben des Regionalplanes Süd-
hessen 2010. Von einer weiteren Verdichtung wird mit Blick auf die Zielsetzung, eine 
an den ländlichen Siedlungstyp angepasste ortstypische Bebauung zu erreichen, ab-
gesehen  
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Zu 4.12 
Erläuterung: 
Festgesetzt wird ein „Allgemeines Wohngebiet“ am bestehenden Ortsrand von 
Semd. Bei den auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen durchgeführten 
Tätigkeiten handelt es sich um eine ordnungsgemäße Landwirtschaft durch eine 
ackerbauliche Nutzung der Flächen. Mit besonderen Störungen, die über die nor-
male landwirtschaftliche Nutzung hinausgehen, ist hier nicht zu rechnen. Es fehlt an 
der unmittelbaren Nachbarschaft zu landwirtschaftlichen Großbetrieben. Entspre-
chend sind im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme auch die mit einer ord-
nungsgemäßen Landwirtschaft verbundenen Immissionen hinzunehmen.  
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis, wonach aufgrund der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf den Feldern 
mit Geruchs- und Schallimmissionen zu rechnen ist, wird zur Kenntnis genommen. 
Da es sich hierbei um ortsübliche Emissionen im Zusammenhang mit deiner ord-
nungsgemäßen Landwirtschaft handelt, werden diese im Rahmen der Abwägung 
hingenommen und zu der Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes festgehal-
ten. 
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Zu 4.13 
Erläuterung: 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass - wie vonseiten des Amtes für Bodenmanage-
ment bereits angeregt worden ist - die verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen im 
Norden über eine hier bestehende Wegefläche erschlossen werden können. Zwar 
handelt es sich dabei um einen Grasweg, jedoch ist auch dessen Ausbau, bei ent-
sprechendem Bedarf, in Form eines asphaltierten Weges möglich. Zudem wurde im 
Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung im Norden und Osten des Plangebietes 
die Errichtung eines landwirtschaftlichen Weges planungsrechtlich bereits berück-
sichtigt. Weiter ist anzumerken, dass sich auch hier grundsätzlich die Frage der zu-
künftigen ackerbaulichen Nutzung stellt, also insbesondere, inwieweit diese Flächen 
zukünftig für den Rübenanbau genutzt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach eine Überplanung der geteerten Straße „Buschweg“, des Flurstückes Gemar-
kung Semd, Flur 28, Flurstücke Nr. 255/2 ohne gleichartigen Ersatz an anderer 
Stelle abgelehnt werde, führen zu keiner Änderung der Planung. Zum einen ist wie 
bereits von Seiten des Amtes für Bodenmanagement darauf hingewiesen, eine Er-
schließung der verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen über eine im Norden ge-
legene Wegefläche möglich, sowie deren Befestigung bei entsprechendem Bedarf. 
Zum anderen sieht die vorliegende Konzeption im Norden und Osten des Plangebie-
tes eine weitere landwirtschaftliche Wegefläche in einer Breite von 4 m vor, die 
ebenfalls befestigt werden kann. Im Rahmen der Abwägung wird somit der Zielset-
zung, der Schaffung von Wohnbauflächen, Vorrang eingeräumt, vor einer Erhaltung 
der geteerten Straße „Buschweg“ nördlich der bebauten Anwesen des Fasanenrings.  
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Zu 4.14 
Erläuterung: 
Zu dem Themenbereich Drainagesystem wurde auch der Drainageverband Semd 
gehört. Hierzu liegt eine Stellungnahme vom 14.02.2019 vor, die im Zusammenhang 
mit dem in diesem Bereich durch die Stadt erfolgten Umlegungsbeschluss erging.  
 
Siehe Pkt. 13 dieser Vorlage. 
Im Schreiben wird dargelegt, dass der Hauptleiter für die Drainage durch die Pla-
nung zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen werde und hinter- und nebenliegende 
Grundstücke nicht mehr entwässert werden können. Der Verband könne demgemäß 
seine satzgemäße Aufgabe nicht erfüllen und es würden Schadensersatzansprüche 
gegenüber dem Verband drohen. Entsprechen werde die Inanspruchnahme der Flur-
stücke innerhalb des Verbandsgebietes abgelehnt und man widerspreche dem Um-
legungsbeschluss.  
 
Nach Durchsicht der vorliegenden Drainageunterlagen ist lediglich ein geringer Teil 
des bestehenden Drainagesystems von dem Neubaugebiet betroffen. Es ist davon 
auszugehen, dass das Netzwerk weiterhin funktionsfähig bleibt und im Rahmen der 
Baureifmachung der Flächen Arbeiten zur Verlegung einiger Stränge erforderlich 
sind. 

 
Auszug Drainage-
plan 
mit gelb dargestell-
tem Plangebiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses auf die Sicherstellung der vollumfänglichen 
Funktionsfähigkeit des verbleibenden Drainagesystems wird zur Kenntnis genom-
men. Im Zusammenhang mit der Erschließungsplanung und deren Umsetzung ist si-
cherzustellen, dass das verbleibende Drainagenetz weiterhin funktionsfähig ist. 
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Zu 4.15 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf setzt entlang der nördlichen und östlichen Grenze zur 
geplanten landwirtschaftlichen Wegefläche hin eine 3 m tiefe Fläche für Anpflanzun-
gen fest, innerhalb derer eine geschlossene zweireihigen Heckenpflanzung aus ein-
heimischen und standortgerechten Sträuchern anzulegen und im Bestand zu erhal-
ten ist. Darüber hinaus wird für die geplante Spielplatzfläche entlang der nördlichen 
und westlichen Außengrenzen des Spielplatzes eine 5 m tiefe Fläche zum Anpflan-
zen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - Feldgehölze festgesetzt.  
 
Bei den darüber hinaus im Planbild eingetragenen Einzelbäume handelt es sich le-
diglich um vorgeschlagene Baumstandorte. Auf eine Festsetzung an einem konkre-
ten Standort wurde bewusst verzichtet, um hier eine gewisse Gestaltungsfreiheit be-
züglich der Bepflanzung innerhalb der Privatgärten zu ermöglichen. Dies betrifft auch 
die Einhaltung der Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes. Die Pflege- und Schnitt-
maßnahmen bzw. die Höhenentwicklung der Gehölze bleibt dem zukünftigen Grund-
stückseigentümer überlassen. Gemäß Nachbarschaftsrecht ergibt sich dabei bei He-
cken von bis zu 1,20 m Höhe zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen ein Ab-
stand von 50 cm, bei Hecken bis zu 2,0 m im Abstand von 1 m und bei Hecken über 
2 m ein Abstand von 1,50 m. Entsprechendes gilt bei der Pflanzung von Einzelbäu-
men in Abhängigkeit von Art und Größenentwicklung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses auf die einzuhaltenden Grenzabstände zu land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und Wegen bei Begrünung, Bepflanzung und Ein-
friedung im Plangebiet sowie der Einhaltung eines hinreichenden Abstandes bei der 
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zum Drainagesystem werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Änderung der Planung ergibt sich daraus jedoch nicht, da die grün-
ordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes auch unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Bestimmungen des Nachbarrechts bzw. mit Blick auf das vorhan-
dene Drainagesystem umsetzbar sind und sich deren konkrete Umsetzung bzw. ggf. 
erforderliche Pflegemaßnahmen an Gehölzen selbst im Verantwortlichkeitsbereich 
der jeweiligen Eigentümer befinden.  
 
 
Zu 4.16 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Kreisausschusses, den Ortslandwirt zu beteiligen, wird für den an-
stehenden Planverfahrensschritt aufgegriffen.  
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Zu 4.17 
Erläuterung: 
Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf um ein Planverfahren ge-
mäß § 13b BauGB handelt, sind Ausgleichsmaßnahmen für die durch den Bebau-
ungsplan ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft planungsrechtlich nicht er-
forderlich. Lediglich im Zusammenhang mit dem Artenschutz ist vorgesehen, land-
wirtschaftliche Flächen dahingehend in Anspruch zu nehmen, als auf diesen Blüh-
streifen in Abstimmung mit dem zuständigen Landwirt errichtet werden, um diese 
Flächen für Offenlandarten wie z.B. der Feldlerche als Ersatzhabitate zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis, dass sofern im weiteren Verlauf der Planung Ausgleichsmaßnahmen 
notwendig werden, die Umsetzung nicht auf landwirtschaftlich genutzten Flächen er-
folgen soll, wird zur Kenntnis genommen. Da es sich jedoch um einen Bebauungs-
planverfahren gemäß § 13b i.V.m. § 13a, Abs. 2 Nr. 4 handelt, ist für die vorliegende 
Planung ein Ausgleich der durch den Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe in Natur 
und Landschaft nicht erforderlich. Entsprechend kann auch von einer Inanspruch-
nahme ggf. landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Ausgleich der durch die Pla-
nung ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft abgesehen werden. Ergänzend 
ist allerdings anzumerken, dass im Hinblick auf den Artenschutz der artenschutz-
rechtliche Ausgleich in Abstimmung mit den betroffenen Landwirten durch die Schaf-
fung von Blühstreifen für Offenlandarten innerhalb des Stadtgebietes von Groß-Um-
stadt vorgesehen ist. 
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Zu 4.18 
Erläuterung: 
Zwischenzeitlich liegt auch eine Artenschutzprüfung vor. Demnach besitzt das Plan-
gebiet trotz seiner Siedlungsrandlage aufgrund seiner großräumigen Gehölzfreiheit 
und der Anbindung an eine ausgedehnte und strukturarme Kulturlandschaft eine ge-
steigerte Bedeutung für Offenlandarten. Entsprechend ist die Anlage von zwei Blüh-
streifen im Stadtgebiet von Groß-Umstadt vorgesehen. Hierdurch soll insbesondere 
ein neues Revier für die Feldlerche im Landschaftsraum etabliert werden. Weitere 
aus Artenschutzgründen notwendige Maßnahmen sind der Verschluss von Bohrlö-
chern zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Kleinsäugern und Ver-
tretern der Bodenathropoden-Fauna. Darüber hinaus werden verschiedene Maßnah-
men empfohlen, etwa die Quartierschaffung für Fledermäuse.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur 
Erstellung eines artenschutzrechtlichen Gutachtens werden zum Anlass genommen, 
die Ergebnisse der vorliegenden Artenschutzprüfung im Bebauungsplan zu berück-
sichtigen und die Artenschutzprüfung der Begründung des Bebauungsplanes als An-
lage beizufügen. 
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Zu 4.19 
Erläuterung: 
Der vorliegende Planentwurf vom Januar 2020 verzichtet gegenüber dem Planent-
wurf in der Fassung der Trägeranhörung vom 11.01.2019 auf die ursprünglich im 
Nordwesten festgesetzte Streuobstwiese zugunsten einer öffentlichen Grünfläche - 
Spielplatz. Die ursprünglich im Entwurf vom Januar 2019 vorgesehene Spielplatzflä-
che wurde im vorliegenden Entwurf zugunsten einer Baulandfläche aufgegeben und 
nach Westen verschoben. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregung des Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die textliche 
Festsetzung für die geplante Maßnahmenfläche - Streuobstwiese, um das Abräumen 
des Mahdgutes und um den Ausschluss eines Zaunes zu ergänzen, wird zur Kennt-
nis genommen. Der für die öffentliche Auslegung vorgesehene Bebauungsplanent-
wurf streicht jedoch ersatzlos die ursprünglich im Vorentwurf vom 11.01.2019 vorge-
sehene Streuobstwiese zugunsten der Festsetzung einer „Öffentlichen Grünfläche - 
Spielplatz“, da anstelle der ursprünglich im Vorentwurf vorgesehenen „Öffentlichen 
Grünfläche - Spielplatz“ im Nordwesten des Plangebietes mit Blick auf die Nachfrage 
nach Wohnbauflächen eine Ausweisung dieses Teils des Bebauungsplangebietes 
als Allgemeines Wohngebiet“ erfolgt. 
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5 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt Stellungnahme vom 04.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 5.1 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, wonach die vorliegende 
Stellungnahme sich ausschließlich zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmal-
schutzes und der Bodendenkmalpflege verhalte und eine gesonderte Stellungnahme 
zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege sich die 
Denkmalfachbehörde vorbehalte, wird zur Kenntnis genommen. 
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6 Polizeipräsidium Südhessen, Darmstadt Stellungnahme vom 22.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 6.1 
Erläuterung: 
Wie bereits unter Pkt. 4.9 dieser Vorlage ausgeführt, liegt eine erste Vorplanung be-
züglich des Straßenbaus und der Gestaltung der vorgesehenen Erschließungsstra-
ßen vor. Im Einmündungsbereich ist dabei in Anbindung an den bereits im westli-
chen Teil des Buschweges vorhandene Gehweg sowie eine Fortführung desselben 
im Einmündungsbereich auf der westlichen Seite in einer Breite von 1,50 m vorgese-
hen, an die sich eine 5,50 m breite Fahrbahn, die sich noch zum Einmündungsbe-
reich verbreitert anschließt sowie ein 1 m breiter Gehweg.  
Wie bereits erläutert, ist vorgesehen, diese im Mischprinzip, d. h. ohne trennende 
Hochborde auszuführen mit optischer und baulicher Trennung durch die geplanten 
Rinnen zwischen Gehweg und Fahrbahn. Mit Blick auf die relativ geringe Größe des 
Wohngebietes und die Erschließung über den Buschweg ist ein Lkw-Verkehr eher 
als Ausnahme nach Fertigstellung des Baugebietes zu betrachten, weshalb im Be-
gegnungsfall auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme verwiesen werden 
kann. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Polizeipräsidiums Südhessen, im Einmündungsbereich dem Be-
gegnungsfall Pkw/Pkw/Fußgänger und Lkw/Pkw/Fußgänger zu prüfen und die Fach-
behörden zu beteiligen wird für die anstehende Straßenplanung bzw. das folgende 
Bebauungsplanverfahren zur Kenntnis genommen. 
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7 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 25.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 7.1 
Erläuterung: 
Bezüglich der ermittelten Dichtewerte kann auf Pkt. 4.11 B der Vorlage verwiesen 
werden. 
Mit Blick auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist zum ei-
nen darauf zu verweisen, dass bei gleichbleibender Größe des Plangebietes durch 
die zusätzliche Ausweisung einer Baulandfläche im Nordwesten des Plangebietes 
sowie durch die Änderung des Maßes der baulichen Nutzungen für die geplante 
Ortsrandbebauung eine höhere Ausnutzung des Gebietes insgesamt gegenüber 
dem Planentwurf in der Fassung der Trägeranhörung planungsrechtlich ermöglicht 
wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Berechnung der Dichte-
werte auf der Grundlage der getroffenen Festsetzungen wird aufgegriffen und die 
Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
Zu 7.2 
Erläuterung: 
Laut vorliegender wasserwirtschaftlicher Stellungnahme reichen die genehmigten 
Fördermengen zur Versorgung des Plangebiets aus. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung des Plangebietes wurden zum Anlass genommen, eine wasser-
wirtschaftliche Stellungnahme zu erarbeiten. Eine ausreichende Wasserversorgung 
kann demnach sichergestellt werden. Die wasserwirtschaftliche Stellungnahme wird 
Anlage der Begründung. 
 
 
Zu 7.3 
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 4.1 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Regierungspräsidium Darmstadt wird bezüglich seines Hinweises, wonach das 
Plangebiet innerhalb der geplanten Zone III B des sich im Festsetzungsverfahrens 
befindlichen Wasserschutzgebietes für die Gewinnungsanlagen der Brunnen I bis 
XIII des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg liege, auf den entsprechen-
den Beschluss zur Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg verwiesen.  
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7 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 25.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 7.4 
Erläuterung: 
Derzeit ist nach Prüfung von zwei Varianten (Errichtung eine Trenn- oder Mischsys-
tem) vorgesehen eine Mischkanalisation zu errichten. Hierzu ist jedoch ebenfalls ein 
Rückhaltebecken erforderlich, welches der Bebauungsplan planungsrechtlich durch 
entsprechende Festsetzungen berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Thema Abwasser wer-
den zum Anlass genommen, die zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnisse zur Ent-
wässerung des Plangebietes in der Begründung darzulegen. 
 
Zu 7.5 
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 4.2 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Regierungspräsidium wird bzgl. seines Hinweises zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser auf den entsprechenden Beschluss zur Stellungnahme des Kreisaus-
schusses des Landkreises Darmstadt -Dieburg verwiesen. 
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7 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 25.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 7.6 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung der Trägerbeteiligung beinhaltet bereits 
einen entsprechenden Hinweis auf die Mitteilungspflicht von Bodenbelastungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, einen Hinweis in den Bebau-
ungsplan bezüglich der Mitteilungspflicht von Bodenbelastungen aufzunehmen, führt 
zu keiner Änderung der Planung, da ein entsprechender Hinweis bereits Bestandteil 
des Bebauungsplanentwurfes ist. 
 
 
Zu 7.7 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, auf die Behandlung des 
Schutzgutes „Boden“ in der Begründung des Bebauungsplanes einzugehen, wird 
aufgegriffen. 
 
 
Zu 7.8 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, wonach Angaben zu ma-
chen sind, ob die Planung Auswirkungen auf gewerbliche Anlagen oder entspre-
chend genutzte bzw. geplante Flächen haben kann oder ob die Planung selbst Aus-
wirkungen von gewerblichen Anlagen oder entsprechend genutzten bzw. geplanten 
Flächen ausgesetzt wird, werden ebenso zur Kenntnis genommen wie die Anregung 
Angaben zu Lärm, insbesondere Verkehrslärm, Lufthygiene, Staub, Strahlung und 
Klima zu machen. 
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7 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 25.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt - Kampmittelräumdienst des 
Landes Hessen, Darmstadt 

Stellungnahme vom 18.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 8.1 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen, wonach eine 
Auswertung der Luftbilder keinen begründeten Verdacht ergeben hat, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern im Plangebiet zu rechnen ist und auch sonst 
keine Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung vorliegen und somit eine 
systematische Flächenabsuche für nicht erforderlich erachtet wird, werden zur 
Kenntnis genommen und in der Begründung dargelegt. Darüber hinaus wird in den 
Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, wonach bei Fund von kampfmittelver-
dächtigen Gegenständen im Rahmen der Bauarbeiten das Kampfmittelräumdienst 
unverzüglich zu verständigen ist. 
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9 Darmstadt Dieburger Nahverkehrsorganisation, Darmstadt Stellungnahme vom 13.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
Zu 9.1 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Darmstadt Dieburg Nahverkehrsorganisation zur Anbindung 
an das öffentliche Verkehrsnetz werden zur Kenntnis genommen und die diesbezüg-
lich vorliegenden Erkenntnisse in die Begründung aufgenommen. 
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10 Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt, Groß-Umstadt 
Abt. 240, Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungsbau 

Stellungnahme vom 04.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

Zu 10.1 
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 4.1 dieser Vorlage. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Abt. 240, Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungsbau auf die Lage 
des Plangebietes innerhalb des im Festsetzungsverfahren befindlichen Trinkwasser-
schutzgebietes zur Trinkwasserschutzzone III B der Brunnen I bis XIII des Zweckver-
bandes Gruppenwasserwerk Dieburg führt inhaltlich zu keiner Änderung der Pla-
nung. Diesbezüglich ist auf den entsprechenden Beschluss zur Stellungnahme des 
Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu verweisen. 
 
Zu 10.2 
Erläuterung: 
Zwingend für die Festsetzung einer Versickerung ist die Durchführung entsprechen-
der Bodenuntersuchungen um sicherzugehen, dass eine Versickerung an der Stelle 
überhaupt möglich ist. Laut vorliegendem Baugrundgutachten sind die in der Unter-
suchungsfläche anstehenden Löß- und Lößlehmschichten für eine Versickerung 
nennenswerter Mengen nicht geeignet. Darüber hinaus setzt auch die Festsetzung 
einer gedrosselten Ableitung überschüssigen Niederschlagswassers in den Regen-
wasserkanal zwingend eine vorliegende Entwässerungsplanung mit dementspre-
chendem Nachweis vor. Vorgesehen ist nach derzeitigem Kenntnisstand das Plan-
gebiet durch Anbindung an den Mischwasserkanal zu entwässern. Als Puffer ist der-
zeit die Errichtung einer Rückhalteanlage auf der im Westen des Plangebietes fest-
gesetzten Retentionsfläche vorgesehen. Ergänzend ist anzumerken, dass im Zu-
sammenhang mit der Abwassersatzung der Stadt Groß-Umstadt durchaus ein Inte-
resse des zukünftigen Grundstückseigentümers darin besteht, unbelastetes Nieder-
schlagswasser möglichst nicht in die Kanalisation einzuleiten, sondern selbst zu ver-
werten. Es wird daher empfohlen, einen Hinweis in den Bebauungsplan aufzuneh-
men, das anfallende Niederschlagswasser in Zisternen mit einer Mindestgröße von 3 
cbm zu sammeln und z. B. als Brauchwasser oder für die Gartenbewässerung zu 
verwenden, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entge-
genstehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Abteilung 240, Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungsbau 
im Zusammenhang mit dem auf Privatgrundstücken anfallenden Niederschlagswas-
ser werden zum Anlass genommen, eine entsprechende Empfehlung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen, wonach das anfallende Niederschlagswasser in Zisternen 
mit einer Mindestgröße von 3 cbm gesammelt und als Brauchwasser oder für die 
Gartenbewässerung verwendet werden solle, sofern wasserwirtschaftliche und ge-
sundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  
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10 Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt, Groß-Umstadt 
Abt. 240, Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungsbau 

Stellungnahme vom 04.04.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
Zu 10.3 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf setzt bereits eine Fläche für Versorgungsanlagen, für die 
Abfallentsorgung und die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen - Retentions-
fläche im Westen des Plangebietes fest. Vorgesehen ist die Entwässerung des Neu-
baugebietes im Mischsystem. Dabei ist im Neubaugebiet ein Mischwasserkanalnetz 
zu errichten, welches dann an den bestehenden Mischwasserkanal im Westen ange-
schlossen werden kann. Innerhalb der Retentionsfläche ist eine Rückhalteanlage in 
Form eines Betonbeckens vorgesehen. Eine Begrünung der Betondecke ist dabei 
möglich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Abteilung 240 im Zusammenhang mit der Sammlung, tempo-
rären Speicherung und Ableitung des Niederschlagswassers eine entsprechende 
Fläche im Bebauungsplan festzusetzen, führen zu keiner Änderung der Planung, da 
der Bebauungsplanentwurf bereits eine entsprechende Retentionsfläche im Westen 
des Plangebietes vorsieht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwässerungspla-
nung, die eine Errichtung eines Rückhaltebeckens mit Überdeckung vorsieht, wer-
den allerdings die textlichen Festsetzungen diesbezüglich angepasst, um sicherzu-
stellen, dass bei Errichtung dieser baulichen Anlage auch eine entsprechende Be-
grünung erfolgt.  
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11 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, Darmstadt Stellungnahme vom 26.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 11.1 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, wonach sich Betriebsmittel des 
Unternehmens bzw. der ENTEGA AG innerhalb des Plangebietes befänden, wird 
zum Anlass genommen, einen entsprechenden textlichen Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen sowie eine Empfehlung, wonach vor Erd- und Bauarbeiten 
sich die Bauausführenden über die genaue Lage und den Verlauf der im Gebiet vor-
handenen Versorgungsleitungen bei dem jeweiligen Versorgungsträger in Kenntnis 
setzen sollen. 
 
 
Zu 11.2 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des e-netzes Südhessen GmbH & Co. KG zur möglichen Gasver-
sorgung des Planbereichs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit werden zur Kennt-
nis genommen. Eine Änderung der Planung ergibt sich daraus jedoch nicht.  
 
 
Zu 11.3 
Beschlussvorschlag: 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, wonach bei Anpflanzungs-
maßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten ist, dass tiefwurzelnde 
Bäume lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW125 einen Mindestabstand 
von 2,50 m zu den Versorgungsleitungen aufweisen müssen. Bei Unterschreitung 
dieses Abstandes sind die Leitung gegen Wurzeleinwirkung zu sichern sind oder die 
Standorte entsprechend der Bäume zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbe-
reich der Betriebsmittel sind vorher mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustim-
men. 
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12 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 
Otzberg 

Stellungnahme vom 16.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

Zu 12.1 
Erläuterung: 
Der derzeit gültige Regionalplan Südhessen 2010 wird zurzeit überplant. Abschlie-
ßende Ergebnisse hierzu liegen jedoch nicht vor. Im Übrigen ist auf die Flächennut-
zungsplanung der Stadt Groß-Umstadt zu verweisen und die dort dargestellten Bau-
flächen. Je nach Bedarf und Erfordernis kann im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung Baurecht geschaffen werden, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., im 
Rahmen der Überplanung der derzeit gültigen Raumordnungs- und Flächennut-
zungspläne eine deutliche Reduktion der geplanten Siedlungs- und Gewerbeflächen 
vorzunehmen, wird zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbedarf der vorliegenden 
verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich daraus jedoch nicht, da weiterhin an der 
Zielsetzung, der Schaffung von Wohnbauflächen zur Deckung der entsprechenden 
Nachfrage im Stadtteil Semd, Vorrang eingeräumt wird gegenüber einer Erhaltung 
bislang ackerbaulich genutzter Flächen.  
 
Zu 12.2 
Erläuterung: 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde auch vor dem 
Hintergrund weiterer Bauleitplanverfahren durch ein Fachbüro die Möglichkeit zur 
Schaffung von Ersatzhabitaten bzw. Habitate für Offenlandarten innerhalb des Stadt-
gebietes von Umstadt näher betrachtet. 
Vorgesehen ist auf der Grundlage der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung 
zwei Blühstreifen anzulegen, um hier ein neues Revier für die Feldlerche im Land-
schaftsraum zu etablieren. Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom Januar 
2020 berücksichtigt die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung dahingehend, 
dass die anzulegenden Blühstreifen auf einem städtischen Flurstück (Nr. 59) als 
„haftendes Grundstück“ mit Eintragung einer entsprechenden Dienstbarkeit in den 
Geltungsbereich (Teilplan B) miteinbezogen werden. Grundsätzlich soll jedoch die 
Anlage der Blühstreifen in Pachtverträgen zwischen Stadt und Landwirten geregelt 
und umgesetzt werden. Deren Realisierung kann somit außerhalb des Teilplanes B 
erfolgen. Erst bei fehlender Umsetzung erfolgt die „Ersatzrealisierung“ auf dem städ-
tischen Grundstück im Teilplan B. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 
e.V. werden zum Anlass genommen, vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich vor-
liegenden Artenschutzprüfung die Anlage von zwei Blühstreifen für Offenlandartenin-
nerhalb des Stadtgebietes von Groß-Umstadt vorzusehen. Die Ergebnisse der vorlie-
genden Artenschutzprüfung werden im Rahmen der Planaufstellung berücksichtigt. 
(Fortsetzung von Pkt. 12.2 siehe nächste Seite) 
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12 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 
Otzberg 

Stellungnahme vom 16.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
(Fortsetzung von Pkt. 12.2) 
Die Artenschutzprüfung vom Juli 2019 wird Anlage der Begründung. 
 
 
Zu 12.3 
Beschlussvorschlag: 
Es wird eine entsprechende Festsetzung aufgenommen, nur insektenfreundliche 
Leuchtmittel für die öffentlichen Straßenbeleuchtungen zu verwenden. 
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12 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 
Otzberg 

Stellungnahme vom 16.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 12.4 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom Januar 2020 trifft keine Festsetzun-
gen mehr bezüglich der Dacheindeckungen (siehe StVV vom 05.09.2019). Entspre-
chend ist die Errichtung bzw. der Einsatz und die Nutzung von Photovoltaik- und So-
laranlagen nicht beschränkt. Bezüglich der Nutzung von Regenwasser ist auf 
Pkt. 10.2 dieser Vorlage zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 
den Einsatz für Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sowie die Nutzung von Regenwas-
ser auch für Privatgrundstücke vorzusehen, führt zu keiner Änderung der Planung. 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die die Errichtung von Photovoltaik- 
bzw. Solaranlagen, etwa auf den Dächern der geplanten Gebäude ausschließen. Die 
Errichtung und Nutzung derselben obliegt dem jeweiligen Hauseigentümer bzw. Nut-
zer. Gleiches gilt für die Sammlung von Niederschlagswasser und dessen Verwen-
dung. Bezüglich Letzteren kann auf den entsprechenden Beschluss zur Stellung-
nahme der städtischen Abteilung Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungsbau ver-
wiesen werden.  
 
 
Zu 12.5 
Erläuterung: 
Vor dem Hintergrund der geplanten Straßenbreiten, den noch nicht feststehenden 
Grundstückszuschnitten und deren Zu- und Ausfahrten wurde bewusst auf Baum-
pflanzungen innerhalb des Straßenraumes verzichtet. Im Rahmen der Ausbaupla-
nung kann geprüft werden, ob entsprechend geeignete Flächen verfügbar sind und 
auch unter Verkehrsgesichtspunkten die Anpflanzung eines kleinkronigen Baumes 
innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche möglich ist. Auf Ebene des 
Bebauungsplanes wird jedoch davon abgeraten, eine derartige Festsetzung zwin-
gend vorzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. zur 
Pflanzung von zwei kleinkronigen Bäumen innerhalb der Erschließungsstraße des 
geplanten Baugebietes wird für die Ausbauplanung zur Kenntnis genommen. Mit 
Blick auf die vorgesehenen Straßenquerschnitte der Erschließungsstraßen, der noch 
nicht feststehenden Grundstückszuschnitte sowie fehlender Informationen über mög-
liche Zu- und Ausfahrten wird auf Ebene der Bauleitplanung von der zwingenden 
Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche abge-
sehen. 
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12 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 
Otzberg 

Stellungnahme vom 16.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 12.6 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., wo-
nach die Pflege von Streuobstbeständen im Eigentum der öffentlichen Hand im Re-
gelfall nicht im erforderlichen Umfang stattfindet und daher angeregt werde im Be-
reich der öffentlichen Flächen auf weniger pflegeintensiver Arten wie Esskastanie, 
Walnussbäume oder bei beengten Standorten auch Ebereschen oder Mehlbeeren 
zurückzugreifen, wird zur Kenntnis genommen.  
Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass im Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 
Januar 2020 von der Ausweisung einer Streuobstwiese zugunsten einer „Öffentli-
chen Grünfläche - Spielplatz“ abgesehen wird und der bisher im Planentwurf in der 
Fassung der Trägeranhörung vorgesehene Spielplatzstandort im Hinblick auf die be-
stehende Nachfrage nach geeigneten Wohnbauflächen nunmehr für eine Wohnbe-
bauung vorgesehen wird. 
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13 Dränageverband Semd, Groß-Umstadt Stellungnahme vom 14.02.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 13.1 
Erläuterung: 
 
Siehe Pkt. 4.14 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme des Dränageverbandes Semd im Zusammenhang mit dem Umle-
gungsverfahren für das Plangebiet des Bebauungsplanes „Buschweg“ im Stadtteil 
Semd wird zur Kenntnis genommen. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Daten ist 
jedoch davon auszugehen, dass die Funktionsfähigkeit des Netzes für die nach der 
der Bebauung des Plangebietes verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen weiter-
hin durch Anpassung des Netzes und ggf. ergänzende bauliche Maßnahmen ge-
währleistet werden kann.  
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14 BUND, DGWV, HGON, NABU, Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, Botanische Vereinigung für Naturschutz, Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 30.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 
Zu 14.1 
Erläuterung: 
Zu dem Themenbereich der Inanspruchnahme landwirtschaftlich wertvoller Böden, 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie zu Dichtewerten wird auf die 
Punkte 4.10 und 4.11 dieser Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Naturschutzvereinigungen, eine zweigeschossige Bebauung für 
das Gebiet 1 planungsrechtlich zu ermöglichen, wurde in dem vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf vom Januar 2020 dahingehend Rechnung getragen, als am nördli-
chen und östlichen Ortsrand zukünftig auch eine zweigeschossige Bebauung pla-
nungsrechtlich ermöglicht wird. Mit Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft zur ein-
geschossigen Bebauung Fasanenring wird für diesen Bereich der geplanten Bebau-
ung nördlich unmittelbar angrenzend an die Bebauung Fasanenring eine einge-
schossige Bebauung weiterhin planungsrechtlich vorgegeben. 
 
Bezüglich der Ausführungen der Naturschutzvereinigungen zu den Themenberei-
chen, Inanspruchnahme landwirtschaftlich wertvoller Böden, des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden sowie regionalplanerischer Dichtewerte auf die ent-
sprechenden Beschlüsse zur Stellungnahme des Kreisausschusses des Kreises 
Darmstadt-Dieburg verwiesen.  
 
 
Zu 14.2 
Erläuterung: 
Von der ursprünglich im Planentwurf der in der Fassung der Trägeranhörung vorge-
sehenen Streuobstwiese wird in der vorliegenden Planung abgesehen. Da ein Aus-
gleichserfordernis im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
nach § 13b BauGB nicht gegeben ist, erübrigt sich auch ein weitergehender Aus-
gleich etwa in Form der angeregten Sukzessionsstreifen entlang vorhandener Fließ-
gewässer. 
 
Beschlussvorschlag: 
Bezüglich ihrer Ausführungen zur Planung einer Streuobstwiese werden die Natur-
schutzvereinigungen dahingehend informiert, dass der vorliegende Planentwurf vom 
Januar 2020 von der Planung einer entsprechenden Streuobstwiese absieht. An de-
ren Stelle ist nunmehr die Errichtung einer öffentlichen Grünfläche - Spielplatz 
 
(Fortsetzung von Pkt. 14.2 siehe nächste Seite) 
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14 BUND, DGWV, HGON, NABU, Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, Botanische Vereinigung für Naturschutz, Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 30.03.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
(Fortsetzung von Pkt. 14.2) 
planungsrechtlich vorgesehen. Anstelle der ursprünglich im Planentwurf in der Fas-
sung der Anhörung der Träger öffentlicher Belange geplante Spielplatzfläche im 
Nordwesten des Plangebietes erfolgt eine Überplanung als Wohnbaufläche, um der 
bestehenden Nachfragesituation nach geeigneten Wohnraum Rechnung tragen zu 
können.  
 
Zu 14.3 
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 4.2 und 7.2 dieser Vorlage 
Ein Ausgleich ist bauplanungsrechtlich nicht erforderlich. Im Bebauungsplan erfolgt 
jedoch eine Festsetzung zur Begrünung der Flächen, die auch eine Begrünung ei-
nes geschlossenen Rückhaltebeckens miteinschließt. So ist auf der Fläche die An-
saat mit einer Wildblumenmischung (z.B. gemäß Vorschlagsliste 2) vorzunehmen 
und im Bestand zu unterhalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Naturschutzvereinigungen zur Anlage einer Retentionsfläche 
werden zur Kenntnis genommen. Zur Entwässerung des Neubaugebietes ist diese 
Retentionsfläche erforderlich, um eine geordnete Entwässerung sicherzustellen.  
Ein Erfordernis eines externen Ausgleichs für die durch die geplante Rückhaltean-
lage in Anspruch genommene Fläche wird nicht gesehen, da die getroffenen grün-
ordnerischen Festsetzungen eine ausreichende Begrünung der Flächen sowie der 
Rückhalteanlagen zukünftig sicherstellen und somit gegenüber der intensiven acker-
baulichen Nutzung eher eine Aufwertung der Flächen darstellt. 
 
Zu 14.4 
Erläuterung: 
Es handelt sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Planung von über-
wiegend Einzel- und Doppelhäusern für einzelne Bauherrn, so dass eine individuelle 
Bauausführung unter Berücksichtigung der EnEV erfolgt. Die Errichtung eines 
Blockheizkraftwerkes etwa durch einen Bauträger ist nicht vorgesehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung zur Festsetzung eines Anschlusszwangs an ein Blockheizkraftwerk 
führt zu keiner Änderung der Planung. So wird in diesem kleinflächigen Neubauge-
biet, das im Wesentlichen durch eine klassische, individuelle Einzelhausbebauung 
mit Wohngebäuden charakterisiert ist, kein Erfordernis gesehen, die jeweiligen 
Grundstückseigentümer dazu zu zwingen, ihr Gebäude an ein Blockheizkraftwerk 
anzuschließen. Da zudem auch die individuellen Bauausführungen die entsprechen-
den Regelungen der EnEV zu berücksichtigen haben, kann auch ohne Festsetzung 
eines Anschlusszwanges i.S. d. § 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB dem Klimaschutz ausrei-
chend Rechnung getragen werden. 
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